
Was macht die Stiftung
Lebenshilfe Berlin?

Die Aufgaben der Stiftung Lebenshilfe Berlin sind

in der Satzung festgelegt. Es sind im Besonderen

die Förderung von Menschen mit Behinderung in

den Bereichen:

– Freizeit

– Sport

– Kunst

– Musik und Theater machen und besuchen

– Computerkurse, Fotokurse

– Kulturtechniken lernen oder verbessern

– Bildung

sowie andere Maßnahmen und Projekte, die die

Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben

in ihrem Umfeld, der Gemeinschaft und in der

Gesellschaft ermöglichen. Die Stiftung fördert

Projekte, die diesen Zielen dienen, in der Regel

durch eine finanzielle Zuwendung. Dafür können

Anträge an die Stiftung Lebenshilfe gestellt wer-

den. Die Stiftung fördert ausschließlich Menschen

mit Behinderung in Berlin.

Lebenshilfe Berlin

Seit 1960 setzt sich die Lebenshilfe Berlin – aktuell

mit 1.700 Vereinsmitgliedern – für Menschen mit

geistiger Behinderung und ihre Familien ein.

Engagierte Interessenvertretung in Gesellschaft und

Politik, kompetente Beratung und Unterstützung

und eine breite Palette an Einrichtungen und Diensten

hilft Menschen mit Behinderung, ein weitgehend

selbstbestimmtes erfülltes Leben mit Teilhabe an

Gesellschaft, Arbeit, Kultur und Bildung zu führen.

In den Bereichen Wohnen, Arbeit und Beschäfti-

gung, Beratung und Betreuung, Freizeit und Reisen

gehören wir mit rund 860 Mitarbeiter/innen zu den

großen Anbietern der Behindertenhilfe in Berlin.

Bundesweit ist die Lebenshilfe mit über 130.000 Mit-

gliedern in 540 Orts- und Kreisvereinigungen aktiv.

Stiftung Lebenshilfe Berlin

Stiften heißt, etwas von Dauer schaffen
Lebenshilfe durch Musik! – Jeder Mensch kann Musik erleben,

ganz gleich, wie eingeschränkt er in seinen Bewegungen und

Artikulationsmöglichkeiten ist. Ob er sie nun hört oder nur

ihre Schwingungen an einem Gegenstand fühlt. Sie kann

helfen Entspannung, Ruhe und Konzentration zu finden.

Musik hilft Menschen mit Behinderung, sich selbst in einer

neuen Weise zu erfahren, die Wirkungen von Musik auf ihren

Körper und ihr Befinden zu erleben. Die Stiftung Lebenshilfe

finanziert deshalb, als eines unter vielen Projekten, Musik-

instrumente für die Therapie von Kindern und Erwachsenen

mit Behinderung.

Unterstützen Sie uns dabei mit Ihrer Spende und Ihrer
Zustiftung!

Lebenshilfe Berlin

Heinrich-Heine-Straße 15
10179 Berlin
Fon 030. 82 99 98 0
www.lebenshilfe-berlin.de

Verkehrsanbindung: U8 Heinrich-Heine-Straße,
U2 Märkisches Museum (barrierefrei), Bus 347, 147, M29 
 
Spendenkonto: Lebenshilfe e. V.  ı  Postbank Berlin
Konto: 22 63 98 101  ı  BLZ: 100 100 10
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Wie können Sie die Stiftung
unterstützen?

Wie können Sie die Stiftung unterstützen?

Sie können spenden oder zustiften.

Spenden müssen von der Stiftung zeitnah für

satzungsgemäße Projekte ausgegeben werden.

Sie können aber auch eine Spende zur Erhöhung

des Stammkapitals geben.

Stifter kann jeder werden, der sein Vermögen

oder einen Teil davon langfristig für die

gemeinnützigen Zwecke der Stiftung Lebenshilfe

zur Verfügung stellen möchte, z.B. durch:

– eine Zustiftung zu Lebzeiten

– die Errichtung eines Stiftungsfonds

– eine treuhänderische Stiftung mit einem Namen

Ihres Wunsches

– ein testamentarisches Vermächtnis oder eine

Erbschaft

– oder ein (rückzahlbares) Darlehen, dessen 

Erträge die Stiftung nutzen kann

Wie arbeitet die Stiftung Lebenshilfe?

Vorstand und Kuratorium arbeiten ehrenamtlich.

Sie sind dem Stifterwillen verpflichtet, der in der

Satzung festgelegt ist.

Der Vorstand verwaltet die Stiftung und wird vom

Kuratorium beraten. Das Finanzamt prüft die

Einhaltung der Regeln für die Gemeinnützigkeit

und die ordnungsgemäße Mittelverwendung.

Die Stiftung fördert Projekte auf Antrag, kann aber

auch eigene Projektideen umsetzen. Die Stiftung

unterliegt der staatlichen Stiftungsaufsicht durch

die Senatsverwaltung für Justiz, der sie jährlich

Rechenschaft ablegen muss.

Welche Vorteile haben Sie als Stifter?

Menschen mit Behinderung brauchen unsere Unter-

stützung. Die Finanzierung der Projekte der Stiftung

Lebenshilfe erfolgt nur über die Erträge, das jewei-

lige Stiftungskapital selbst wird nicht angegriffen.

Durch weitere Zustiftungen, Erbschaften und Spen-

den kann die Realisierung dieser Projekte erfolgreich

und in ausreichendem Maße weitergeführt werden.

Spenden und Zustiftungen können bis zu 20 Prozent

der Einkünfte von der Einkommenssteuer abgesetzt

werden. Erbschaften für die Stiftung sind von der

Erbschaftssteuer befreit. Auch die Stiftung als Erbe

muss keine Steuern zahlen.

Ein Drittel der Erträge einer Zustiftung kann auch

für familiäre Interessen des Stifters verwendet wer-

den, z.B. für die Unterstützung eines behinderten

Angehörigen.

Der Stifter kann über die Verwendung der Erträge

seines eingebrachten Kapitals mitentscheiden.

Ihr gestiftetes Vermögen bleibt dauerhaft erhalten.

Lebenshilfe durch Bildung und Kunstprojekte

Was heißt Stiften?

Stiften heißt etwas von Dauer schaffen.

– Stiften heißt, ein bestimmtes Vermögen dauer-

haft einem gewünschten sozialen Zweck widmen.

– Stiften heißt, dass dieses Vermögen grund-

sätzlich in seinem Bestand erhalten bleibt.

– Stiften heißt, dass die Erträge aus diesem

Vermögen ausschließlich zur Erfüllung des 

Stiftungszweckes verwendet werden.

– Stiften heißt die Übernahme sozialer Ver-

antwortung durch Privatpersonen, um Men-

schen mit Behinderung die Teilhabe am Leben

in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Die Satzung und weitere Informationen finden Sie

auf unserer Webseite.

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gern persönlich.

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.

Kontakt: Stiftung Lebenshilfe Berlin

Vorstand: Günter Jahn

Heinrich-Heine-Straße 15

10179 Berlin

Fon 030. 82 99 98 180

stiftung@lebenshilfe-berlin.de

www.lebenshilfe-berlin.de

Kuratorium:

Marion Herrscher, Wolfgang König, Stefan Schenck

Stiftung Lebenshilfe Berlin, Spendenkonto 3129900

Bank für Sozialwirtschaft Berlin BLZ 10020500

Fo
to

: F
lo

ria
n 

v.
 P

lo
et

z




